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EINLEITUNG 

Der vorliegende Bericht enthält die Säule-3-Veröffentlichungen auf Basis der unkonsolidierten 

Lage der bank99 AG. Die bank99 AG (nachfolgend „bank99“ oder „Bank“) kommt diesen Informa-

tionspflichten mit diesem Dokument nach, das auf der Webseite www.bank99.at abrufbar ist. 

Die Offenlegung für das Jahr 2021 erfolgt gemäl3 der geänderten Fassung der „Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen“ (Capital 

Requirements Regulation oder „CRR“). Die Offenlegungsanforderungen sind in Teil 8 der CRR 

geregelt. Des Weiteren wurden von der Europäischen Bankaufsichtsbehörde („EBA“) weitere 

Leitlinien der Offenlegung in ihrem „Final draft implementing technical standards on public 

disclosures by institutions of the information referred to in Titles II and III of Part Eight of 

Regulation (EU) No 575/2013“ (EBA/ITS/2020/04) veröffentlicht. 

Die Veröffentlichung der neuen EBA-ITS zu den Säule-3-Offenlegungen führt zu einer 

grundlegenden Überarbeitung der Anforderungen. Ein wesentlicher Punkt ist das Proportionali-

tätsprinzip gem. Art. 433ff CRR. Demnach richten sich der Umfang und die Meldefrequenz der 

Offenlegung nach der Größe und Komplexität der Institute. Dadurch sollen die Berichtspflichten 

der Institute mit den regulatorischen Rahmenbedingungen und der Risikogröße in Einklang 

gebracht werden. Die Einstufung der Institute erfolgt auf Basis der Größe und der Börsenrelevanz 

in 6 Kategorien. Die neuen Kategorien bringen vor allem für kleine Institute erhebliche Vorteile, 

da sie einen wesentlich geringeren Umfang an Informationen offenzulegen haben. Unter Berück-

sichtigung der für die Kategorisierung angegebenen Parameter findet für die bank99 AG Art. 433b 

(2) CRR Anwendung. 

Die Einhaltung des neuen EBA-ITS-Rahmens führt zu einigen Veränderungen an den Tabellen 

sowie zu einem verringerten Umfang an offenzulegenden Informationen in dem vorliegenden 

Offenlegungsbericht im Vergleich zu vorherigen Berichten. Für neue Offenlegungen, die in den 

Säule-3-Offenlegungsbericht zum 31.12.2021 erstmalig aufgenommen wurden, werden keine 

vergleichenden Informationen zu früheren Perioden zur Verfügung gestellt. Die Zahlenangaben 

erfolgen in Tausend Euro (TEUR), sofern in der jeweiligen Position nicht ausdrücklich etwas Ab-

weichendes festgehalten ist. Bei der Summierung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben 

können durch Verwendung automatischer Rechenhilfen rundungsbedingte Rechendifferenzen 

auftreten. 

Die bank99 mit Sitz in Wien und der Geschäftsadresse Praterstral3e 31, 1020 Wien, 

FN 76198g, ist seit Marktstart im April 2020 eine am österreichischen Markt tätige Retailbank, die 

durch den Haupteigentümer die Österreichische Post AG, in 1.800 Servicestellen persönliche 

Kund*innenbetreuung sowie Online-Services anbietet. 
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Am 12. Juli 2021 hat die bank99 mit der ING-DiBa AG (Deutschland) (nachfolgend „ING“) 

einen Kaufvertrag in Bezug auf den Erwerb des österreichischen Privatkund*innengeschäftes 

geschlossen. Die Transaktion wurde nach Erteilung der behördlichen Genehmigungen zum 1. 

Dezember 2021 rechtswirksam. Im Zusammenhang mit dem Erwerb des österreichischen 

Privatkund*innengeschäftes der ING erfolgte mit der Eintragung im Firmenbuch am 23. November 

2021 durch die Ausgabe von 708.777 Stück auf Namen lautende, voll stimmberechtigte neue 

Nennbetragsaktien eine ordentliche Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 70.877.700,00. Nach 

Durchführung der Kapitalerhöhung hält die Österreichische Post AG nunmehr 90 % der Anteile an 

der bank99 und die Schelhammer Capital Bank AG ist mit 10 % beteiligt. 

Im Zuge einer Gesamtrechtsnachfolge ging gesamthaft ein Geschäftsvolumen in Höhe von 

EUR 1.819.371.906,43 sowie der bestehende Mitarbeiter*innenstand (226,77 FTE) auf die bank99 

über. Mit der Übernahme des Privatkund*innengeschäftes der ING Österreich ergänzt die bank99 

ihr bestehendes Kund*innenangebot um aktivseitige Kredit- und Veranlagungsprodukte. Beide auf 

dem österreichischen Markt tätigen Finanzinstitute hatten vor dem Zusammenschluss ihren Fokus 

auf sich ergänzende Kund*innen- sowie Produktgruppen. Durch die Übernahme des 

österreichischen Privatkund*innengeschäfts der ING kann die bank99 nunmehr eine ausgewogene 

Produktpalette sowohl auf der Aktiv- als auch auf der Passivseite für Filial- und digitalaffine 

Kund*innen in ganz Österreich anbieten und somit ihren Wachstumskurs verstärkt verfolgen. 

Das Jahr 2021 stand wie bereits das Jahr 2020 im Zeichen der weltweiten COVID-19-

Pandemie, der damit verbundenen Einschränkungen und der sich daraus ergebenden 

wirtschaftlichen Konsequenzen. Trotz der raschen Entwicklung und seit Jahresmitte 2021 

flächendeckend zur Verfügung stehenden Impfmöglichkeiten musste zur Eindämmung der 

Pandemie wiederholt das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in Österreich durch 

Lockdowns eingeschränkt werden. Prognosen zur weiteren Entwicklung und Eindämmung der 

Pandemie sind zum derzeitigen Zeitpunkt nach wie vor schwer abzugeben. Die bank99 verfügt 

jedoch aus heutiger Sicht über ausreichend Eigenmittel und Liquidität, um allfällige 

Nachwirkungen der Pandemie zu überstehen und das weitere Wachstum sicherzustellen. 
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ART. 435 (1) – RISIKOMANAGEMENTZIELE 
UND -POLITIK 

Art. 435 Abs. 1 lit. a, e und f CRR 

Die Geschäftstätigkeit der bank99 umfasst primär Dienstleistungen des 

Zahlungsverkehrs, die Entgegennahme von Kund*innengeldern, Kontodienst-

leistun gen und den Vertrieb von eigenen und fremden Kredit-, Versicherungs-und 

Anlageprodukten. Mit Dezember 2021 wurde das österreichische Privat-

kund*innengeschäft der ING übernommen. Dadurch erweiterte sich die 

Geschäftstätigkeit um die Vergabe von Konsum- und Hypothekarkrediten sowie 

Wertpapierveranlagungen. Bei den Krediten werden sowohl Fixzinskredite als auch 

variabel verzinste Kredite vergeben. Es werden keine Fremdwährungskredite 

angeboten. Die Wertpapierveranlagung erfolgt ausschließlich in Eigenverantwor-

tung der Kund*innen – Bankmitarbeiter*innen führen für dieses Bankgeschäft 

keinerlei Beratung durch. 

Das bewusste und selektive Eingehen von Risiken und deren 

professionelle Steuerung stellt die Kernkompetenz jeder Bank dar. Eine 

angemessene Risikopolitik und -strategie ist eine essenzielle Grundlage für 

die Bewahrung der finanziellen Stabilität der bank99 und stellt die 

Rahmenbedingungen für den operativen Erfolg dar. 

Folgende Risiken werden in der bank99 als wesentlich erachtet: 

>Kreditrisiko 

> Marktrisiko 

> Liquiditätsrisiko 

> Operationelles Risiko 

> Makroökonomisches Risiko (inklusive „Environmental, 

Social and Governance (ESG)“-Risiken) 

Die Beurteilung der Wesentlichkeit erfolgt anhand quantitativer und qualitativer 

Beurteilungskriterien. Als wesentlich wird ein Risiko dann beurteilt, wenn 

sowohl dessen Eintrittswahrscheinlichkeit als auch das Verlustpotenzial aus 

diesem Risiko als hinreichend groß betrachtet werden. Die Einschätzung der 

Wesentlich-keit erfolgt bei quantifizierbaren Risiken anhand von Kennzahlen (in 

Kombination mit vordefinierten Schwellenwerten) und bei nicht (einfach) 

quantifizierbaren Risiken anhand von Expert*innenschätzungen basierend auf 

qualitativen Einschätzungen. 
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Risikopolitik und -strategie 

Die Risikostrategie der bank99 definiert die elementaren risikopolitischen Grund-

sätze, deren Ziele die Schaffung eines konsistenten Risikoprofils und die Erhaltung 

einer adäquaten Kapitalausstattung sind. Sie wurde auf Basis der vom Vorstand 

formulierten und verabschiedeten Geschäftsstrategie erstellt und bedingt alle 

risikoseitigen Elemente und Ausführungen zur Operationalisierung derselben. 

Die Risikostrategie umfasst zudem die Ziele der Risikosteuerung für alle wesent-

lichen Geschäftsaktivitäten sowie die Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele. Sie 

trifft allgemeine Aussagen über die Prozesse zur Identifizierung, Beurteilung, Limi-

tierung, Steuerung, Überwachung und Kommunikation der wesentlichen Risiken. 

Der umfassende Risikomanagementprozess beinhaltet die Bausteine: 

> Strategie und Risikoappetit 

> Risikoidentifikation 

> Risikoquantifizierung 

> Risikotragfähigkeit und Risikoaggregation 

> Kapitalallokation 

> Risikoüberwachung und Reporting 

Organisation des Risikomanagements 

Das Risikomanagement stellt in der bank99 keine singuläre Aufgabe, sondern 

einen mehrstufigen Prozess dar, der in den unterschiedlichen Organisations-

einheiten eingebunden werden muss. Hierbei wird auf eine aufbau- und 

ablauforganisatorische Trennung von miteinander unvereinbaren Funktionen 

(Funktionstrennung) geachtet. Die klare Trennung zwischen Markt und Markt-

folge ist bis auf die Vorstandsebene sichergestellt. 

Zentrale Funktionen innerhalb des gesamten Risikomanagements übernehmen 

der Vorstand der bank99, verschiedene Gremien (ALCO-Komitee, Risikokomitee, 

Non-Financial-Risk-Komitee) und der Bereich Risikomanagement, der sich in die 

Abteilungen Strategisches Risikomanagement und Operatives Risikomanagement 

untergliedert. Im Rahmen seiner Gesamtverantwortung definiert der Vorstand 

der bank99 die Unternehmensziele sowie die Geschäfts- und Risikostrategie, legt 

die risikopolitischen Grundsätze und die Rahmenbedingungen des Risiko-

managements fest und stellt die angemessenen Risikomanagement-Prozesse, 

Verfahren und Dokumentationen sicher. 

Das strategische Risikomanagement identifiziert die Risiken in der bank99, 

beurteilt deren Wesentlichkeit, erstellt die Risikotragfähigkeitsrechnung, legt 

die Limite fest und überwacht diese, führt Stresstests durch und validiert 

regelmäßig die Parameter und Modelle. 

Das operative Risikomanagement überwacht die operativen Limite sowie 

das Retail-Kreditrisiko, wirkt am Kreditgenehmigungsprozess mit und führt 



die Einstufung in die Bonitätsklassen durch. 
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Internes Kapitaladäquanzverfahren 

Das interne Kapitaladäquanzverfahren (ICAAP) und dessen zentrales Element, 

die Risikotragfähigkeitsanalyse (RTFA), sollen gemäß dem Leitfaden der Euro-

päischen Zentralbank (EZB) oder European Banking Authority (EBA) zum 

Fortbestand des jeweiligen Instituts beitragen, indem sie gewährleisten, dass 

es auch im Falle lang anhaltender adverser Entwicklungen über hinreichend 

Kapital verfügt, um seine Risiken tragen, Verluste auffangen und nachhaltig 

seine Strategie verfolgen zu können. 

Risikoappetit 

Einen wesentlichen Teil der Risikostrategie bildet der Risikoappetit oder das Risk 

Appetite Statement (RAS). Der Vorstand und der Aufsichtsrat der bank99 legen 

dabei fest, in welchem Umfang Risiken eingegangen werden sollen. 

Insbesondere erfolgt dies, indem im Rahmen des RAS unmittelbar die Höhe 

bestimmter strategischer Limite zur Risikobegrenzung und -steuerung festgelegt 

werden. Das auf Teilrisikoarten heruntergebrochene Limit-System sowie das RAS 

geben den Rahmen für jenes maximale Risiko vor, das die bank99 bereit ist, für 

die Erreichung der strategischen Ziele einzugehen. Für die Limite werden 

Schwellenwerte (Vorwarnstufe – gelb, Warnstufe – rot) sowie die Frequenz der 

Überwachung festgelegt. 

Das Kennzahlenset des RAS beinhaltet folgende Kennzahlen: 

> Kapital – CET1-Quote, Eigenmittelquote, Verschuldungsquote RTF 

> Liquiditätsrisiko – Time-to-Wall, LCR, NSFR 

> Kreditrisiko – durchschnittliche PD, NPL Ratio, Coverage Ratio 

> Treasury-Portfolio – Credit-Spread -Sensitivität 

> Zinsrisiko – Outlier Ratio, NII-Sensitivität 

> Operationelles Risiko – annualisierte OpRisk-Verluste im Vergleich 

zum Basisindikatoransatz (BIA) 

Im Rahmen der Risikotragfähigkeitsrechnung findet der Risikoappetit 

unter anderem seinen Ausdruck in einem prozentuellen Abschlag auf die 

Risikodeckungsmasse in der Gone-Concern-Perspektive. Für die 

Unterlegung der Risiken (Risikopotenziale) und die Kapitalallokation steht 

damit nicht die gesamte, sondern eine dem Risikoappetit entsprechend 

reduzierte Risikodeckungsmasse zur Verfügung. 
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Risikotragfähigkeitsrechnung 

Die Risikotragfähigkeit (RTF) bezeichnet die Fähigkeit der Bank, zu jedem 

Zeitpunkt die Risiken ihres Geschäfts durch eigene finanzielle Mittel mit an-

gemessener Wahrscheinlichkeit abdecken zu können. Da die Bank den Eintritt 

von Risiken nicht vollständig verhindern kann, sollen die bei Schlagendwerden 

von Risiken eintretenden Verluste durch Eigenkapital und eigenkapitalähnliche 

Positionen aufgefangen werden. Über die Höhe der vorhandenen finanziellen 

Mittel werden Art und Ausmaß der risikobehafteten Aktivitäten der Bank auf ein 

für die Bank angemessenes Niveau limitiert. Die Risikotragfähigkeitsrechnung 

wird quartalsweise vom strategischen Risikomanagement durchgeführt. 

Eine Voraussetzung für die Beurteilung der Risikotragfähigkeit stellt die Quanti- 
fizierung und in weiterer Folge der Abgleich der folgenden beiden Größen dar: 

> Quantifizierung des Verlustpotenzials aus dem Eintritt 

              von wesentlichen Risiken 

> Quantifizierung der zur Abdeckung des Verlustpotenzials 

zur Verfügung stehenden Risikodeckungsmassen 

Die Quantifizierung des Verlustpotenzials erfolgt auf Gesamtbankebene, indem 

pro Einzelrisiko ein Risikomesswert ermittelt wird und im Anschluss die Einzel-

risikomesswerte zu einem Gesamtbankrisikopotenzial aggregiert werden. Die 

bank99 ist als kleineres Institut (less significant institution, LSI) nicht verpflichtet, 

in der Darstellung der RTF auf die ökonomische und normative Sichtweise 

gemäß EZB-Leitfaden umzustellen. Dennoch berücksichtigt die bank99 bei der 

Entwicklung der Methoden, Verfahren, Prozesse und Ansätze auch jetzt schon 

zusätzlich die Anforderungen der normativen und ökonomischen Perspektive, um 

einen Umstieg auf diese Methoden ohne umfangreichen Implementierungs-

aufwand zu gewährleisten. 

Die Risikotragfähigkeitsrechnung wird daher weiterhin für zwei 

Risikoperspektiven bzw. Absicherungsstufen durchgeführt, die unterschiedliche 

Absicherungsziele widerspiegeln: 

> Going-Concern-Perspektive – Unternehmensfortbestand  

> Gone-Concern-Perspektive (Liquidationsperspektive) – 

Unternehmensliquidation 

Die Going-Concern-Perspektive zielt darauf ab, den Fortbestand der geordneten 

operativen Geschäftstätigkeit der Bank sicherzustellen. Die Absicherungsziel-

setzung besteht somit darin, einen negativen Belastungsfall zu kompensieren und 

die geordnete Geschäftstätigkeit gemäß Geschäftsstrategie fortsetzen zu können. 

Gemäß dieser Zielsetzung richtet sich die Going-Concern-Perspektive primär an 

die Eigenkapitalgeber*innen der Bank und bankinterne Adressat*innen 

(Management, Controlling und Risikomanagement, operative Stellen). Bei der 

Going-Concern-Perspektive geht die bank99 von einem Verlustfall aus, der einmal 

in 20 Jahren auftritt. Dies entspricht einem Konfidenzintervall von 95 %. Die Höhe 

der Risiken wird basierend auf diesem Konfidenzniveau quantifiziert. 
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Die Gone-Concern-Perspektive richtet sich primär an externe Adressat*innen 

(Fremdkapitalgeber*innen, Aufsichtsbehörden, Ratingagenturen etc.) und dient 

insbesondere der Sicherung der wirtschaftlichen Substanz der bank99. Diese 

Perspektive zielt unter der Annahme einer Liquidation des Instituts auf den 

Schutz der Ansprüche der Fremdkapitalgeber*innen der Bank und damit auf den 

Gläubiger*innenschutz ab. Fremdkapitalgeber*innen stellen Kapital zur Verfü-

gung, das anders als Eigenkapital (Risikokapital) nicht zur Verlustabdeckung 

herangezogen werden darf. Die Gone-Concern-Perspektive stellt ein Risiko-

szenario dar, das zum Verlust aller Eigenkapital- und eigenkapitalähnlichen 

Positionen und damit zur Liquidation des Unternehmens führt, bei dem jedoch 

die Fremdkapitalgeber*innen nicht in ihren finanziellen Ansprüchen geschädigt 

werden. Absicherungszielsetzung ist die vollständige Bedienung des Fremd-

kapitals. Daher steht für die Verlustabdeckung die Gesamtheit der vorhandenen 

Risikodeckungsmassen zur Verfügung. Eine angemessene Risikotragfähigkeit ist 

dann gewährleistet, wenn alle im Rahmen der Risikoinventur identifizierten 

wesentlichen Risiken fortlaufend durch internes Kapital abgedeckt sind. 

In der Gone-Concern-Perspektive wird die ökonomische Perspektive des ICAAP 

dargestellt. Somit basiert diese Perspektive nicht primär auf Rechnungslegungs - 

vorschriften oder aufsichtsrechtlichen Anforderungen, sondern auf wirtschaft-

lichen Werten. Es wird ein Risikoszenario beschrieben, welches mit einer sehr 

geringen Wahrscheinlichkeit eintritt. Die Bank geht daher von einem Verlustfall 

aus, der einmal in 1.000 Jahren und somit mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,1 

% eintritt. Dies entspricht einem Konfidenzintervall von 99,9 %. Die Höhe der 

Risiken wird basierend auf diesem Konfidenzniveau quantifiziert. 

In der Steuerung der bank99 nimmt die Gone-Concern-Perspektive die führende 

Rolle ein. Nach den Ergebnissen dieser Perspektive erfolgt die Steuerung. Die 

Going-Concern-Perspektive gilt hierbei als harte Nebenbedingung, die jederzeit 

zu erfüllen ist. 

in Mio. EUR per 31.12.2021 

Going Concern 
Konfidenzniveau 95 % 

Gone Concern 
Konfidenzniveau 99,9 % 

  

Kreditrisiko 5,42 23,59 

davon Treasury 0,99 11,57 

davon Retail, SME und Sonstiges 4,42 12,03 

Credit-Spread-Risiko 0,00 0,77 

Zinsänderungsrisiko EVE 17,35 20,99 

Operationelles Risiko 0,83 1,55 

Sonstige Risiken 2,36 4,69 

Gesamtrisikopotenzial 25,96 51,60 

   

Verfügbare Risikodeckungsmasse 75,08 131,17 

Auslastung 34,57 % 39,34 %  
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ART. 438 CRR – ÜBERSICHT ÜBER 

DIE GESAMTRISIKOBETRÄGE 

Art. 438 lit. d CRR 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die risikogewichteten Aktiva (RWA) unterteilt in 

Risikotypen und Modellansätze. Es werden auch die regulatorischen Kapital-

anforderungen, die aus den RWA mit einer 8%-Kapitalquote abgeleitet werden, 

dargestellt. 

Gesamtrisikobetrag 
(TREA) 

719.311.563,84 
719.311.563,84 

1 Kreditrisiko (ohne Gegenparteiausfallrisiko) 
2 davon Standardansatz 

3 davon IRB-Basisansatz (F-IRB) 

4 davon Slotting-Ansatz 

EU 4 a davon Beteiligungspositionen nach dem einfachen Risikogewichtungsansatz 

5 davon Fortgeschrittener IRB-Ansatz (A-IRB) 

6 Gegenparteiausfallrisiko – CCR 

7 davon Standardansatz 

8 davon Auf einem internen Modell beruhende Methode (IMM) 

EU 8 a davon Risikopositionen gegenüber einer CCP 

EU 8 b davon Anpassung der Kreditbewertung (CVA) 

9 davon Sonstiges CCR 

10 Entfällt 

11 Entfällt 

12 Entfällt 

13 Entfällt 

14 Entfällt 
 

15
 Abwicklungsrisik

o 
  16 Verbriefungspositionen im Anlagebuch (nach Anwendung der Obergrenze) 

17 davon SEC-IRBA 

18 davon SEC-ERBA (einschl. IAA) 

19 davon SEC-SA 

EU 19 a davon 1250 % / Abzug 

20 Positions-, Währungs- und Warenpositionsrisiken (Marktrisiko) 

21 davon Standardansatz 

22 davon IMA 

EU 22 a Großkredite 

23 Operationelles Risiko  19.402.169,63 

19.402.169,63 EU 23 a davon Basisindikatoransatz  

 EU 23 b davon Standardansatz 

EU 23 c davon Fortgeschrittener Messansatz 

24 Beträge unter den Abzugsschwellenwerten (mit einem Risikogewicht von 250 %) 

25 Entfällt 

26 Entfällt 

27 Entfällt 

28 Entfällt 



 
29 Insgesamt    
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ART. 447 – SCHLÜSSELPARAMETER 

Die Tabelle EU-KM1 stellt die regulatorischen Schlüsselparameter dar. Sie be-

inhaltet Eigenkapital, RWA, Kapitalquoten, zusätzliche Anforderungen in Bezug 

auf SREP, Kapitalpuffer-Anforderungen, Verschuldungsquote, Liquiditäts-

deckungsquote (LCR) und die strukturelle Liquiditätsquote (NSFR). 

T  
Verfügbare Eigenmittel (Beträge)   

1 Hartes Kernkapital (CET1) 150.135.872,41 

2 Kernkapital (T1) 150.135.872,41 

150.135.872,41 3 Gesamtkapital 

Risikogewichtete Positionsbeträge 

738.713.733,47 

20,32 % 

20,32 % 

4 Gesamtrisikobetrag 

Kapitalquoten (in % des risikogewichteten Positionsbetrags) 

5 Harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) (%) 

6 Kernkapitalquote (%) 

7 Gesamtkapitalquote (%) 20,32 % 

Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für andere Risiken als das Risiko einer 
übermäßigen Verschuldung (in % des risikogewichteten Positionsbetrags) 

  

EU 7 a Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für andere Risiken als das Risiko 
einer übermäßigen Verschuldung (%) 

0 % 

EU 7 b davon in Form von CET1 vorzuhalten (Prozentpunkte) 0 

0 

% 

% EU 7 c davon in Form von T1 vorzuhalten (Prozentpunkte) 

EU 7 d SREP-Gesamtkapitalanforderung (%) 8 % 

Kombinierte Kapitalpuffer- und Gesamtkapitalanforderung (in % des 
risikogewichteten Positionsbetrags) 

2,50 % 8 Kapitalerhaltungspuffer (%) 

EU 8 a Kapitalerhaltungspuffer aufgrund von Makroaufsichtsrisiken oder 
Systemrisiken auf Ebene eines Mitgliedstaats (%) 

0 % 

0,00% 9 Institutsspezifischer antizyklischer Kapitalpuffer (%) 

EU 9 a Systemrisikopuffer (%) 0 

0 

% 

% 10 Puffer für global systemrelevante Institute (%) 

EU 10 a Puffer für sonstige systemrelevante Institute (%) 0 % 

11 Kombinierte Kapitalpufferanforderung (%) 2,50 

10,50 

% 

% EU 11 a Gesamtkapitalanforderungen (%) 

12 Nach Erfüllung der SREP-Gesamtkapitalanforderung verfügbares CET1 (%) 91.038.773,73 
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Verschuldungsquote 

13 Gesamtrisikopositionsmessgröße 

14 Verschuldungsquote (%) 

0 % 

0 % 

EU 14 b davon in Form von CET1 vorzuhalten (Prozentpunkte) 

EU 14 c SREP-Gesamtverschuldungsquote (%) 

0 % 

3,00 % 

EU 14 d Puffer bei der Verschuldungsquote (%) 

EU 14 e Gesamtverschuldungsquote (%) 

141.969.331,27 

901,42 

16 Nettomittelabflüsse insgesamt (angepasster Wert) 

17 Liquiditätsdeckungsquote (%) 

2.555.533.144,36 

1.052.117.033,70 

2 4 2 ,8 9 

18 Verfügbare stabile Refinanzierung, gesamt 

19 Erforderliche stabile Refinanzierung, gesamt 

20 Strukturelle Liquiditätsquote (NSFR) (%) 

Offenlegung 2021 

T 

Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer übermäßigen 
Verschuldung (in % der Gesamtrisikopositionsmessgröße) 

EU 14 a Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer übermäßigen Verschuldung (%) 

Anforderung für den Puffer bei der Verschuldungsquote und die 
Gesamtverschuldungsquote (in % der Gesamtrisikopositionsmessgröße) 

Liquiditätsdeckungsquote 

15 Liquide Aktiva hoher Qualität (HQLA) insgesamt (gewichteter Wert – Durchschnitt) 

EU 16 a Mittelabflüsse – gewichteter Gesamtwert 

EU 16 b Mittelzuflüsse – gewichteter Gesamtwert 

Strukturelle Liquiditätsquote 

13 

2.746.682.092,70 

5,4661 % 

0 % 

1.279.735.976,36 

152.559.841,57 

10.590.510,30 
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ART. 450 – VERGÜTUNGSPOLITIK 

Art. 450 Abs. 1 lit. a bis d, h und j CRR 

Art. 450 (1) lit. a CRR 

Angaben zum Entscheidungsprozess zur Festlegung der Vergütungspolitik sowie 

zur Anzahl der Sitzungen des für die Vergütungsaufsicht verantwortlichen 

Hauptgremiums 

Die Festlegung und Anwendung der Vergütungspolitik und -praktiken der bank99 

wird in einem die Bereiche Personal, Finanzen, Risiko und Compliance 

umfassenden Prozess – unter Einbindung des Vorstandes sowie des Aufsichts-

rates – gesteuert, von der Revision jährlich geprüft und in einem eigenen Regel-

werk („Grundsätze der Vergütungspolitik“), das regelmäßig aktualisiert und an 

regulatorische Entwicklungen angepasst wird, normiert. Die mit der Vergütung 

zusammenhängenden Aufgaben werden vom Aufsichtsrat wahrgenommen, ein 

Vergütungsausschuss wurde in der bank99 nicht eingerichtet. Der Aufsichtsrat 

hat im Geschäftsjahr 2021 6 Mal getagt (4 ordentliche Sitzungen und 2 außer-

ordentliche Sitzungen). 

Art. 450 (1) lit. b bis d CRR 

Angaben zur Verknüpfung von Vergütung und Erfolg sowie Darstellung der 

wichtigsten Gestaltungsmerkmale des Vergütungssystems, einschließlich Infor-

mationen über die Kriterien für die Erfolgsmessung und Risikoausrichtung, die 

Strategie zur Rückstellung der Vergütungszahlungen und die Erdienungskrite-

rien sowie Angaben zu den Erfolgskriterien, anhand deren über den Anspruch 

auf Aktien, Optionen oder variable Vergütungskomponenten entschieden wird 

Jeder und jede Mitarbeiter*in der bank99 kann nach vertraglicher Vereinbarung 

eine variable Vergütung („Bonus“) erhalten. Ein solcher Bonus stellt ein ausschließ-

liches ergebnis- und leistungsorientiertes Entgelt dar und hängt vom quantitativen 

und qualitativen Erfolg der bank99 und des jeweiligen Bereichs sowie der indi vi - 

duellen Leistung des*der jeweiligen Mitarbeiter*in ab. Dabei wird auf die Unter-

nehmensziele, Bereichsziele sowie individuell vereinbarten Ziele Bezug genommen. 

Eine Bonus-Obergrenze („Bonus Cap“) sowie Rückforderbarkeit von ausbezahlten 

Bonusteilen werden in den Grundsätzen der Vergütungspolitik normiert. 

Der je Mitarbeiter*in pro Geschäftsjahr gewährte Bonus wird zum Stichtag 

31.12.2021 mit einem Jahresgehalt begrenzt (Bonus Cap). Als Jahresgehalt gilt 

dabei das Brutto-Jahresgehalt der*des jeweiligen Mitarbeiter*in abzüglich 

sämtlicher Bonuszahlungen, die in demselben Zeitraum ausbezahlt werden. 

Über die Begrenzung hinausgehende Bonuszahlungen entfallen ersatzlos und 

können auch in den folgenden Geschäftsjahren nicht aufgeholt werden. In der 

bank99 werden die speziellen Vergütungsgrundsätze gemäß Ziff. 11, 12 (Abs. 

1) und 12 lit. a der Anlage zu § 39b BWG vollständig neutralisiert. 
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Die Auszahlung eines Bonus erfolgt zur Gänze in bar. Eine Auszahlung in Form 

von Aktien, gleichwertigen Beteiligungen, mit Anteilen verknüpften Instrumen-

ten, gleichwertigen unbaren Zahlungsinstrumenten oder in Form von wand-

lungsfähigem hybridem Kapital erfolgt nicht, da derartige Instrumente in der 

bank99 nicht ausgegeben wurden, diese nicht verbrieft oder handelbar sind und 

die bank99 derartige Instrumente nicht eigens zur Erfüllung der Anlage zu §39b 

BWG auszugeben hat. 

Art. 450 (1) lit. h (i)–(ii) CRR) 

 Manuell Zuständigkeit: 
Personal 

  

 a b c d 
 Leitungsorgan - Leitungsorgan - Sonstige Sonstige 

Aufsichts-Leitungs-Mitglieder der identifizierte 
 funktion funktion Geschäftsleitung Mitarbeiter 

Feste Vergütung 

1 Anzahl der 
identifizierten 

 2 2 19 
Mitarbeiter*innen    

 2 Feste Vergütung insgesamt 140.881,01 674.995,26 229.386,83 1.453.655,59 

3 davon monetäre Vergütung 140.881,01 674.995,26 229.386,83 1.453.655,59 

4 (gilt nicht in der EU)     

EU-4 a davon Anteile oder 
gleichwertige Beteiligungen 

    

5 davon an Anteile geknüpfte Inst-
rumente oder gleichwertige nicht 
liquiditätswirksame Instrumente 

    

EU-5 x davon andere Instrumente     

6 (gilt nicht in der EU)     

7 davon sonstige Positionen     

8 (gilt nicht in der EU)      
Variable Vergütung 

11 davon monetäre Vergütung  340.000,00 108.424,03 324.120,81 

12 davon zurückbehalten     

EU-13 a davon Anteile oder 
gleichwertige Beteiligungen 

    

EU-14 a davon zurückbehalten     

EU-13 b davon an Anteile geknüpfte Inst- 
rumente oder gleichwertige nicht 
liquiditätswirksame Instrumente 

 38.217,81   

EU-14 b davon zurückbehalten     

EU-14 x davon andere Instrumente     

EU-14 y davon zurückbehalten     

15 davon sonstige Positionen     

16 davon zurückbehalten      
17 Vergütung insgesamt (2 + 10) 140.881,01 1.053.213,07 337.810,86 1.777.776,40 

 

2 18 2 9 Anzahl der identifizierten 
Mitarbeiter*innen 

10 Variable Vergütung insgesamt 378.217,81 108.424,03    324.120,81 
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(Art. 450 (1) lit. h (v)–(vii) CRR) 

 a b c d 
 Leitungsorgan Leitungsorgan - Sonstige Sonstige 

 - Aufsichts- Leitungs- Mitglieder der identifizierte 
funktion funktion Geschäftsleitung Mitarbeiter 

1 

10.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

1 Gewährte garantierte variable 
Vergütung – Zahl der identifizierten 
Mitarbeiter*innen 

2 Gewährte garantierte variable Vergütung 
– Gesamtbetrag 

3 Davon: während des Geschäfts-
jahres ausgezahlte garantierte 
variable Vergütung, die nicht auf 
die Obergrenze für Bonus-
zahlungen angerechnet wird 

Die in früheren Zeiträumen gewährten 
Abfindungen, die während des 
Geschäftsjahres ausgezahlt wurden 

4 In früheren Perioden gewährte, 
während des Geschäftsjahres 
gezahlte Abfindungen – Anzahl der 
identifizierten Mitarbeiter*innen 

5 In früheren Perioden gewährte, 
während des Geschäftsjahres 
gezahlte Abfindungen - Gesamtbetrag 

Während des Geschäftsjahres 
gewährte Abfindungen 

6 Während des Geschäftsjahres 
gewährte Abfindungen - Anzahl 
der identifizierten Mitarbeiter 

7 Während des Geschäftsjahres 
gewährte Abfindungen – 
Gesamtbetrag 

8 Davon: während des 
Geschäftsjahres gezahlt 

9 Davon: zurückbehalten 

10 Davon: während des Geschäftsjah- 
res gezahlte Abfindungen, die nicht 
auf die Obergrenze für Bonuszah- 
lungen angerechnet werden 

11 Davon: höchste Abfindung, die 
einer einzigen Person gewährt 
wurde 

 

Garantierte variable Vergütung 
– Gesamtbetrag 
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Art. 450 (1) lit. h (iii) und (iv) CRR) 

Von der Offenlegung der Tabelle EU-REM3 wird abgesehen, da in der bank99 

keine Mitarbeiter*innen mit zurückbehaltener Vergütung existieren. Es würde 

sich um eine Leermeldung handeln und somit keine wesentlichen Informationen 

enthalten. 

Art. 450 (1) lit. i CRR 

Von der Offenlegung der Tabelle EU-REM4 wird abgesehen, da in der bank99 

keine Mitarbeiter*innen existieren, deren Vergütung im Geschäftsjahr 2021 

den Betrag von 1 Mio. EUR oder mehr erreicht hat. Es würde sich um eine 

Leermeldung handeln und somit keine wesentlichen Informationen enthalten. 

Art. 450 (1) lit. j CRR 

Art. 450 (1) lit. j CRR findet in der bank99 keine Anwendung. 

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

In unserer Vergütungspolitik ist das Thema Nachhaltigkeit auf Grund des Ver-

hältnismäßigkeitsgrundsatzes derzeit noch nicht berücksichtigt. Es ist jedoch 

geplant, in den kommenden Jahren, dieses Thema auch in der Vergütungspolitik 

als zusätzlichen strategischen Baustein mit aufzunehmen. 
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